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Kapitell

Einleitung ,.-.
"

A Zielsetzung der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es zu untersuchen, ob droits morauxl statt durch

den einzelnen Urheber auch durch Urhebervereinigungen oder Urheber-

vertreter kollektiv wahrgenommen werden können. Auf den ersten Blick

erscheint diese Zielsetzung als Widerspruch in sich. Nach der klassischen

Konzeption schützt das droit moral nämlich die Beziehung des Urhebers

zu seinem Werk, weil das Werk Ausdruck der Persönlichkeit ist. So sehr,

wie sich die Persönlichkeit der verschiedenen Urheber unterscheidet, so

sehr unterscheidet sich also auch ihre Beziehung zu ihrem Werk. Es scheint

deshalb zunächst unmöglich, dass ein Recht, das ein so individuelles Gut

schützt, einer kollektiven Wahrnehmung zugänglich sein soll.

Und doch ist der Gedanke einer kollektiven Wahrnehmung von droits

moraux nicht neu. Man betrachte etwa den Tunis Model Statute, der als .,-
Vorbild für die Gründung von Verwertungsgesellschaften in Ländern der "

Dritten Welt geschaffen wurde. Verwertungsgesellschaften sind mit der

kollektiven Wahrnehmung im Bereich des Urheberrechts befasst, und der

Model Statute formuliert ihren Aufgabenbereich wie folgt:

11mfolgenden wird der französische Ausdruck droit moral/droits moraux immer dann ver-
wendet, wenn das Rechtsinstitut unabhängig von einer nationalen Rechtsordnung bezeichnet
werden soll. Geht es um diese Rechte in ihrer Ausgestaltung durch das deutsche Recht. so
werden sie als Urheberpersönlichkeitsrechte beschrieben, wird die englische Ausgestaltung
in Bezug genommen, so wird der Ausdruck moral righls verwendet,

1 ",

!
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"The administration of the [economic] rights ...and the de-
fense of the moral interests of the authors ...shall be entru-
sted to an organisation of authors wh ich shall be empowered
to act as agent tor the issue of authorizations and tor the col-
lection ofthe royalties deriving therefrom."2

Auch in den Statuten der Confediration Internationale des Societes
d'Auteurs et Compositeurs (CISAC), einer internationalen Dachorganisa-
tion für Verwertungsgesellschaften, wird die Förderung der persönlichen
Interessen der Urheber als Ziel einer Verwertungsgesellschaft beschrie-
ben.3

In der Literatur ist eine kollektive Wahrnehmung ebenfalls wiederholt
angedacht worden.4 Insbesondere im Zusammenhang mit dem Fortschrei-
ten der technischen Entwicklung wird immer häufiger erwogen, ob KoI-
lektivorganisationen zu einer effektiveren Durchsetzung der droits moraux
beitragen können.5

Meist bleibt es jedoch bei der kurzen Bezugnahme auf die Möglich-
keit; eine ausführlichere Auseinandersetzung mit dem Thema erfolgt nur
selten. So hat sich für das schweizerische Recht auf Werkintegrität de Wer-
ra6 eingehendere Gedanken gemacht. Er erörtert zunächst mögliche Man-
datsformen, und erwägt im Folgenden, welchen Organisationen eine Wahr-
nehmungsbefugnis eingeräumt werden könnte, wobei er Bühnenverlage,
Verwertungsgesellschaften und Berufsvereinigungen bzw. Gewerkschaften
anspricht. Eine ausführliche Untersuchung der Rechtslage in Deutschland
hat von Welser7 vorgelegt; er geht schwerpunktmäßig auf die Wahrneh-
mung des Urheberpersönlichkeitsrechts durch Dritte, in concreto durch
Verwertungsgesellschaften, ein. Zur Möglichkeit einer kollektiven Wahr-

2Zitiert nach CohenJehoram, Copyright 1990,214 (Hervorhebung durch die Verfasserin).
3CISAC Statutes art. 5
4Best/Van Rij, in: MIDEM 1995, 19, 20; Metzger, S. 48, 240; Laddie, Prescott & Vitoria,

Rdnr. 13.40; Dworkin (1994) 5 A.I.P.J. 5, 35
5Hoeren/Sieber/Decker, 7.6, Rdnr. 142ff.; Hoeren, GRUR 1997, 866, 868 ; Rosenblatt

[2000] 1.P.Q.187, 199; Dworkin, in: Cohen Jehoram/Keuchenius/Seigllette, Collective Admi-
nistration of Copyrights in Europe, S.ll, 27, 29 sowie ders. zitiert durch Seignette, Report of
the Afternoon Session, in: CohenJelwram/Keuchenius/ Seigilette, Collective Administration
of Copyrights in Europe, S.77, 79; Sterling, IIC 2000,508,523; Riekert, in Götting: Multi-
media, Internet und Urheberrecht, 123, 150; Leutheusser-Schlwrrenberger, ZUM 1996,631,
636

6de Werra, S. 229ff.
7"Die Wahrnehmung urheberper~önlichkeitsrechtlicher Interessen durch Dritte", Disser-

tation, Berlin 2000
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nehmung im eigentlichen Sinne, also einer Wahrnehmung für eine größere
Gruppe von Urhebern ohne Berücksichtigung der individuellen Bedürfnis-
se jedes einzelnen von ihnen, äußert er sich allerdings nicht.

Auch in der Rechtspraxis hat das Problem bislang keine große Auf-
merksamkeit erlangt. Zwar findet eine kollektive Wahrnehmung durch ver-
schiedene Organisationen zumindest im Ansatz statt. Weder in der Arbeit
der nationalen GerichteS noch in der Gesetzgebung der Mitgliedsstaaten
der europäischen Union hat sie jedoch bislang Niederschlag gefunden.
Auch das Gesetz zur Stärkung der vertraglichen Stellung von Urhebern
und ausübenden Künstlern, das am 25. Januar 2002 durch den Bundestag
verabschiedet wurde, sieht Kollektivmaßnahmen zur Stärkung der vertrag-
lichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern vor; allerdings
wurde weder im Gesetz noch in der Diskussion, die seiner Verabschie-
dung vorausging9, eine kollektive Wahrnehmung des Urheberpersönlich-
keitsrechtes vorgeschlagen 1°.

Wie in so vielen Bereichen könnte jedoch die Rechtsharmonisierung
im Rahmen der Europäischen Union neue Impulse bringen. So hat die Eu-
ropäische Kommission Ende 1992 eine Anhörung der Fachkreise zum droit
moral durchgeführt. Zu deren Vorbereitung wurde ein Fragenkatalog ver-
sandt, der unter IV.4) folgende Frage enthielt:

"Sind Sie damit einverstanden, dass eine Einrichtung mit der
Ausübung aller oder einiger persönlichkeitsrechtlicher Befug-
nisse betraut wird? Wenn ja, können diese Einrichtungen Ver-
wertungsgesellschaften sein?"

8Ausnahme ist das "Weihnachtslieder"-Urteil des österreichischen OGH, GRUR 1987,
262, in dem die Ausübung von droits morallX im Zusammenhang mit der Vergabe wirtschaft-
licher Nutzungsrechte durch eine Verwertungsgesellschaft für zulässig erklärt wurde.

9S. hierzu kritisch Metzger, S. 240.
101m Rahmen des Verfahrens wurden folgende Entwürfe und Enlwurfsergänzungen ver-

öffentlicht, auf die im Folgenden Bezug genommen wird: Der Entwurf eilIes Gesetzes zur
Stärk/mg der vertraglichen Stellung von Urhebern ulld ausübe/Iden Kii/lStlern vom 22. Mai
2000 (http://www.bmj.bund.de/images/l0363.pdf; im Folgenden als Professorellentwurf be-
zeichnet); der Entwurf eil,es Gesetzes zur Stärkung der vertraglichen Stelhmg von Urhebern
und ausiibenden KiillStlern vom 30. Mai 2001 (hUp://www.bmj.bund.de/images/l0209.pdf;
im Folgenden als Regierungsentwurf bezeichnet), sowie die Formulierll/lgshilfe (Antrag) zu
dem Entwllrf eilIes Gesetzes zur Stärkung der vertraglichen Stelhmg von Urhebernll/ld allS-
Ilbenden KiillStlern vom 19. November 2001 (im Folgenden zitiert als Formu/ierunghilfe). Das
Gesetz wurde in der Form des Beschlußempfehlung des Rechtsausschusses vom 23.01.2002,
BT-Drs. 14/8058, verabschiedet; dieser stützt sich auf den Regierungsentwurf, nimmt jedoch
daran erhebliche Änderungen vor.
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Die Reaktion auf diese Frage ist durch die Kommission leider nicht do-
kumentiert, da über die Ergebnisse der Anhörung lediglich ein sehr knap-
pes Ergebnisprotokoll angelegt wurde. Schardt berichtet jedoch, dass die
Frage der Übertragbarkeit des droit moral auf Verwertungsgesellschaften
zum Zwecke der kollektiven Wahrnehmung bei der Anhörung eine erheb-
liche Rolle gespielt hat. II

Das Grünbuch der Europäischen Gemeinschaft über Urheberrecht und
verwandte Rechte in der Informationsgesellschaftl2 nimmt das Thema auf,
indem es die Frage formuliert, ob die Zulässigkeit von Eingriffen in die
droits moraux durch Kollektivabreden zwischen Urhebern einerseits und
Verwertern andererseits geregelt werden könnte.13

Daraus, dass die Frage nach der kollektiven Wahrnehmung von droits
moraux immer wieder Erwähnung findet, kann geschlossen werden, dass
ein Bedürfnis für und ein Interesse an einer solchen Wahrnehmung besteht.
Daher soll einleitend zunächst die Notwendigkeit des droit moral an sich
untersucht sowie beleuchtet werden, inwieweit ein Bedürfnis nach kollek-
tiver Wahrnehmung besteht und welche Gefahren sich daraus für das droit
moral ergeben können.

Im Anschluss soll die Rechtslage in Deutschland einer eingehen-
den Untersuchung unterzogen werden (Teil I). Dabei werden zunächst
Rechtsnatur und Inhalt des Urheberpersönlichkeitsrechts (Kapitel 2) so-
wie die existierenden Formen kollektiver Wahrnehmung im urheberrecht-
lichen Bereich (Kapitel 3) erläutert. Im Anschluß wird untersucht, inwie-
weit die kollektive Wahrnehmung mit der persönlichkeitsrechtlichen Na-
tur des Urheberpersönlichkeitsrechts überhaupt vereinbar ist (Kapitel 4),
bevor schließlich die verschiedenen Typen mit kollektiver Wahrnehmung
betrauter Organisationen darauf untersucht werden, ob sie als Träger einer
Wahrnehmung von Urheberpersönlichkeitsrechten geeignet sind (Kapitel
5 bis 8).

Da angesichts der fortschreitenden Rechtsharmonisierung in der Euro-
päischen Union eine rein nationale Betrachtungsweise nur von begrenztem
Nutzen ist, soll jedoch nicht nur für das deutsche Recht untersucht werden,
ob eine kollektive Wahrnehmung von Urheberpersönlichkeitsrechten mög-
lich ist, sondern auch die europäische Perspektive aufgezeigt werden. Eine

IISchardt, ZUM 1.993,318,320
12 KOM(95) 382, endgü1.tig

13Eine eindeutig ablehnende Antwort auf diese Frage gibt Schricker, in Schricker (hrsg):
UrheberR in der I.nfGes, S.87.
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Betrachtung aller Mitgliedsstaaten würde jedoch den Rahmen einer Dis-
sertation sprengen. Daher erfolgt die Annäherung an das Thema im Wege
eines Rechtsvergleiches, und zwar mit der Rechtslage im Vereinigten Kö-
nigreich, die in Teil 11 dargestellt wird. Dieses Land wurde zum Zwecke
des Rechtsvergleichs deswegen ausgewählt, weil es vom Rechtssystem an
sich, insbesondere aber auch, was den Stand der Rechtssetzung zum droit
moral anbelangt, neben Irland der Mitgliedsstaat der EU ist, der die größ-
ten Unterschiede zum deutschen System aufweist. Damit zeigen die beiden
Länder die Extreme auf, die im Falle einer europäischen Harmonisierung
in Einklang gebracht werden müssten. Auch hier wird wiederum zunächst
der Inhalt des moral right erläutert (Kapitel 9) und dann untersucht, wie
die verschiedenen mit kollektiver Wahrnehmung befaßten Organisationen
in den Prozess kollektiver Wahrnehmung von moral rights eingebunden
werden können (Kapitel 10).

Schließlich sollen aus einem Vergleich der beiden Rechtssysteme
Schlüsse darauf gezogen werden, welche Maßnahmen zur Ermöglichung
einer harmonisierten kollektiven Wahrnehmung in der EU erforderlich wä-
ren und ein Blick auf die Zukunft der kollektiven Wahrnehmung geworfen
werden (Teil 111).

B Die Notwendigkeit von droits moraux in der

Informationsgesellschaft und ihre Anerken-
nung durch die Gesetzgeber in Europa

Mit den Möglichkeiten der Verwertung von Werken durch den Einsatz
neuer Medien und die durch den technischen Fortschritt bedingte leich-
tere Auswertung auch in den traditionellen Medien hat sich der Markt
für urheberrechtlich geschütztes Material im letzten Jahrzehnt stark aus-

geweitet. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage danach, ob die be-
stehenden Urheberrechtssysteme den Bedürfnissen noch gerecht werden,
mit neuer Schärfe. Während ein Teil der Literatur auf der Grundlage phi-

losophischer4 oder wirtschaftlicher5 Erwägungen das Urheberrecht (und
damit auch das droit moral) als Reaktion auf die gewandelten Bedingungen
-:.-

14~~ ~"tn\\.~~\)~~~ ~-~-~ ~.
'" \\~,~;"'.~u~ ~~~, ~:\'\.

ISS. hierzu Hettinger (1989) 19 Philosophy and Pub1ic Affairs 31, 36ff..
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